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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr -

  
Tagesordnung I Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 06. November 2007

Vorlagen-Nr. 07-F-01-0106

Gerichtsgebäude Moritzstraße
- Antrag der SPD-Fraktion vom 30.10.2007 -

Der Staatssekretär im Hessischen Finanzministerium hat mehrfach öffentlich zugesagt, bis nach 
der Sommerpause 2007 ein Nutzungskonzept für das Gerichtsgebäude und das Gerichtsgelände 
in der Moritzstraße vorzulegen. Bisher ist noch kein Konzept des Landes für die Zeit nach dem 
Gerichtsumzug an die Mainzer Straße bekannt gemacht worden.

Der Ausschuss möge daher beschließen:

Der Magistrat wird gebeten zu berichten:

 wie sich die Arbeit der gemeinsamen Arbeitsgruppe von Stadt und Land das 
Gerichtsgebäude betreffend derzeit darstellt, wie oft und mit welchem Ergebnis man 
getagt hat,

 ob ihm das Nutzungskonzept für das Gerichtsgelände in der Moritzstraße bekannt ist und 
falls ja, wann es dem Ausschuss vorgelegt wird,

 welche Anforderungen die Stadt für die Nutzung des Geländes entwickelt hat,

 wie oft sich die Stadt mit den Anwohnern und Gewerbetreibenden in so genannten 
Workshops getroffen hat und welche Ergebnisse darin erzielt wurden.

Beschluss Nr. 0229

Der Antrag ist durch den mündlichen Bericht des Magistrats und die anschließende Aussprache 
erledigt.

 

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Wiesbaden,     .11.2007
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Kessler
Vorsitzender
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Die Stadtverordnetenvorsteherin Wiesbaden,     .11.2007

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Thiels
Stadtverordnetenvorsteherin

Der Magistrat Wiesbaden,     .11.2007
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Dezernat IV
mit der Bitte um Kenntnisnahme Dr. Müller

Oberbürgermeister
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